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I / B Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
I / B 1: gemeinsames Schreiben des NABU, BUND, LNU vom 29.12.2011 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
zu 1 ) Flächenverbrauch: 
 
Inanspruchnahme Freiraum:  
Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung gewährleisten. In Kombination mit der Bodenschutzklausel des § 1a BauGB 
hat die Wiedernutzung von Brachflächen Priorität vor der Nutzung des Freiraums. Von 
diesem Leitsatz kann nur abgewichen werden, wenn ansonsten die städtebaulichen 
Ziele nicht anders erreicht werden können. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Fra-
ge, ob alternative verträglichere Lösungen möglich wären.  
Im Planverfahren wurden dazu zwei Varianten zum Standort Wuppertalstraße disku-
tiert: 
  

a) Standort Burscheider Straße 119 im Bereich der bestehenden Gärtnerei  
b) Umbau des bestehenden Marktes und der bestehenden Parkplatzsituation 

Wuppertalstraße 3  
 
a) Zum Standort Burscheider Straße gab es konkrete Planüberlegungen. Diese sahen 
aufgrund der Hanglage einen aufgeständerten Baukörper mit Flachdach, der sich zur 
Burscheider Straße eingeschossig, zur Talseite zweigeschossig darstellt, vor. Die Kfz-
Stellplatzanlage und Anlieferzone des Marktes war im Tiefgeschoss vorgesehen. Die-
ses Tiefgeschoss sollte über eine Rampe, die östlich des Baukörpers verläuft und eine 
im hinteren, talwärts gelegenen Grundstücksbereich angeordnete LKW-Umfahrt er-
schlossen werden.  
Das geplante Vorhaben lag zu ca. 60 % innerhalb der im Flächennutzungsplan der 
Stadt Leverkusen parallel zur Burscheider Straße dargestellten Mischgebietsfläche 
(MI) und der vom Rat der Stadt Leverkusen beschlossenen Abgrenzung des Nahver-
sorgungszentrums Bergisch Neukirchen. Ein erheblicher Gebäudeteil und die talwärts 
gelegene Tiefgaragenzufahrt und LKW-Umfahrt überschritt die Mischgebietsfläche und 
Abgrenzung des Nahversorgungszentrum und ragte massiv in den landschaftlich ge-
prägten Freiraum, der im Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar-
gestellt ist.  
Mit Aufschüttungen bis zu 5 m und talseitigen Gebäudehöhen von bis zu 14,5 m auf-
grund der starken Hanglage stellt die Planung einen starken Eingriff ins Landschaftbild 
dar.  
Weiterhin konnten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens (Burscheider Straße: 
12800 Fz/24 h) und der unmittelbaren Nähe zu der signalgeregelten Einmündung 
„Wuppertal- / Burscheider Straße“ Probleme für die Verkehrserschließung nicht aus-
geschlossen werden, insbesondere für den Linksabbiegeverkehr in die Grundstücks-
zufahrt und das Linksausfahren in den öffentlichen Straßenraum.  
Zusammen mit der ortsuntypischen Gebäudestruktur, der größeren Entfernung zum 
bestehenden Einzelhandel und den damit einhergehenden geringeren Synergieeffek-
ten muss man davon ausgehen, dass das Ziel der Fortentwicklung des vorhandenen 
Ortsteils sowie die Stärkung des Nahversorgungszentrums Bergisch Neukirchen an 
diesem Standort nicht in dem Maß erreicht werden kann, wie am nunmehr gewählten 
Standort Wuppertalstraße.  
 
b) Zwei wesentliche Punkte machen deutlich, dass auch nicht erwartet werden kann, 
dass eine Stärkung des Nahversorgungszentrums von einem Umbau des bestehen-
den Marktgebäudes an der Wuppertalstraße ausgeht:  
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 Die Bruttogrundfläche des Erdgeschosses des Bestandsgebäudes beträgt ca. 
600 m². Nach eindeutiger Auffassung des Betreibers aber auch der Wirtschaftsför-
derung Leverkusen GmbH (WFL) und anderer Fachleute aus dem Bereich Handel 
verlangen moderne Einzelhandelskonzepte für einen wirtschaftlichen Betrieb und 
eine gute Akzeptanz der Kundschaft heutzutage eine ebenerdige Verkaufsfläche 
von mindestens 1200 m². Eine solche ist auch nicht annähernd an diesem Standort 
zu realisieren.  

 Ein zweiter wesentlicher Garant für einen funktionierenden Einzelhandelsstandort 
sind die der Verkaufsfläche direkt zugeordneten, gut erreichbaren Kfz-Stellplätze in 
ausreichender Anzahl. Die angedachte Anordnung der Stellplätze auf dem Dach mit 
einer Anbindung über eine Aufzugsanlage ist nicht nur eigentumsrechtlich nicht rea-
lisierbar (bei dem Gebäude handelt es sich um eine Eigentümergemeinschaft) und 
für Kunden wenig praktikabel, sondern auch verkehrstechnisch und stadtgestalte-
risch nicht einfach umsetzbar. Die bereits heute vorliegenden Probleme beim 
Linksabbiegen auf den Parkplatz zwischen Apotheke und Bestandsmarkt (Rückstau 
in den Kreuzungsbereich etc.) deuten an, dass eine sichere und leistungsfähige Er-
schließung für das Fahrtenaufkommen eines Lebensmittelmarktes aufgrund der 
Nähe zur Kreuzung mit zahlreichen Problemen verbunden ist. Weiterhin lässt sich 
eine aufgeständerte Stellplatzanlage mit entsprechenden Rampenanlagen etc. nicht 
als harmonische Ergänzung einer bergischen Dorfstruktur gestalten.  

 
Bei dem weiter verfolgten Standort Wuppertalstraße handelt es sich um einen Land-
schaftsraum bzw. eine Grünfläche, die bislang nach § 35 Baugesetzbuch als Außen-
bereich zu beurteilen ist. Der Umweltbericht kommt zum Ergebnis, dass keine Hinwei-
se auf Ausschlusskriterien gegeben sind, die einer Realisierung des geplanten Vorha-
bens entgegenstehen. 
Daher wurden nach sorgfältiger/gerechter Prüfung der öffentlichen und privaten Be-
lange die Alternativen verworfen und dem neuen Standort „Wuppertalstraße“ der Vor-
zug gegeben. Der Eingriff in den Freiraum wurde zugunsten der Weiterentwicklung 
des Einzelhandelsangebotes im Nahversorgungszentrum Bergisch Neukirchen, der 
verkehrstechnisch günstigeren Lage, der durch die Zentralität zu erwartenden Syner-
gieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel und aufgrund der relativ harmonischen 
Einfügung des Gebäudekomplexes in das dörfliche Umfeld als vertretbar angesehen. 
Der Eingriff in Natur und Landschaft kann planerisch bewältigt werden. 
Daher ist unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Belange für die Weiterentwick-
lung des Einzelhandelsangebotes im Nahversorgungszentrum Bergisch Neukirchen 
dem neuen Standort „Wuppertalstraße“ der Vorzug zu geben und der Eingriff in den 
Freiraum als vertretbar zu betrachten. 

 

Zu 2) und 3) Schädigung der Artenvielfalt und Zerstörung des Biotopverbundes:  
 
 
Das Plangebiet weist aufgrund Lage  und Ausgestaltung eine Biotopfunktion auf. Gar-
tenflächen und Gehölze stellen für verschiedene Tiergattungen Nahrungs- und/oder 
Lebensraum dar.  
Am 9.5.2011 erfolgte eine intensive Begehung des Plangebietes durch einen Biologen 
der Naturschutzstation Rhein-Berg. Die Ergebnisse wurden in der artenschutzrechtli-
chen Vorprüfung vom 25.5.2011 durch den NABU zusammengefasst. Danach ist im 
Plangebiet das Vorhandensein planungsrelevanter Arten möglich, aber auch nach der 
Auswertung vorliegender Daten und der fachlichen Einschätzung der standörtlichen 
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Voraussetzungen - starke Lärmvorbelastung, Bebauung an drei Seiten, übersichtliche 
Gärten mit nur wenigen Bäumen mittleren Alters - ist mit negativen  Auswirkungen 
nicht zu rechnen.  
Um diese Einschätzung noch besser abzusichern, wurden auf einer größeren Fläche 
am 30.6. und 1.7.2014 vom Landschaftsarchitekten Dipl.-Ing. Sven Peuker, Leverku-
sen im Rahmen von Tag- und Nachtbegehungen ergänzende Kartierarbeiten bzw. 'Art 
für Art-Protokolle' vorgenommen und die jeweilige Betroffenheit für die planungsrele-
vanten Arten (insbesondere Vögel und Fledermäuse) ermittelt. Auch der Abschlussbe-
richt zu diesen Erhebungen kommt zu dem Ergebnis, dass zwar gewisse Beeinträchti-
gungen (teilweiser Lebensraum- und Nahrungshabitatverlust) gegeben sind, aber un-
ter Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände gem. § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz bezüglich gemeinschaftsrechtlich ge-
schützter Arten sicher ausgeschlossen werden können. 
Im Rahmen der Baumaßnahme werden einige Arten durch den Verlust von Freiflä-
chen Lebens- bzw. Nahrungsraum verlieren. Dies wird dazu führen, dass ein Teil der 
derzeitigen Fauna wohl das Gebiet dauerhaft verlassen wird. Dabei ist mit Ausweichen 
auf unmittelbar bis mittelbar angrenzende Flächen zu rechnen.  
Die Ausgleichsmaßnahmen in Form von Gehölzpflanzungen, extensiver und intensiver 
Dachbegrünung sowie Baumpflanzungen geben entsprechenden Arten Lebens- und 
Nahrungsraum. Bei der extensiven Dachbegrünung sind dies z.B. verschiedene Insek-
tenarten (Schmetterlinge, Heuschrecken), die ansonsten durch den Rückgang von 
Magerstandorten Probleme haben. Ebenso stellen die externen Ausgleichsmaßnah-
men Lebens- und Nahrungsraum zur Verfügung. 
Das Plangebiet zeichnet sich aufgrund seiner Lage im ländlich geprägten Osten des 
Stadtgebietes abseits des lokalen Siedlungs- und Industrieschwerpunktes durch eine 
vergleichsweise gute Luftqualität aus. Überschreitungen gesetzlicher Grenzwerte für 
die Luftqualität gem. 39. BImSchV sind hier nicht zu erwarten. Die Freiflächen im Be-
reich des Plangebietes und in der Umgebung stellen aus stadtklimatisch-
lufthygienischer Sicht vorteilhafte Freiland- und Gartenstadtklimatope (bzw. gem. Kli-
magutachten von 1987: Frischluftherkunfts- bzw. -durchzugsräume) dar. Aufgrund der 
Geländetopografie und der Nutzungsstruktur muss hier bei autochthonen Wetterlagen 
mit Frisch-/Kaltluftströmungen gerechnet werden, die allerdings im Laufe der Zeit 
durch bauliche Veränderungen an Intensität verloren haben. Das Bauvorhaben tan-
giert daher gemäß „Klimagütekarte für das Stadtgebiet“ (aus: „Analyse stadtklimati-
scher Gegebenheiten zur Erstellung einer Klimagütekarte für das Gebiet der Stadt  
Leverkusen, T. Wirth, 2000) keine der wichtigen Ventilationsbahnen Leverkusens. 
Die Grünflächen angrenzend an das Plangebiet stellen einen Frischluftherkunfts- bzw. 
-durchzugsraum dar. Allerdings bildet die Wuppertalstraße aufgrund ihrer höhenmäßi-
gen Lage von bis zu ca. 6 m über dem Grünbereich ein massives Hindernis für den 
Weiterfluss der Kaltluft.  
Das angedachte Bebauungskonzept setzt an diesem Punkt an. Durch einen höhen-
mäßig in etwa auf dem Niveau des Tiefpunktes der Wuppertalstraße liegenden Park-
platz wird die derzeit vorhandene Barrierewirkung der Wuppertalstraße abgemildert.  
Die geplante Bebauung wurde im Laufe der Planung so modifiziert, dass sie nur wenig 
in den Verbindungsbereich des potentiellen Luftstromes hineinreicht. Auch nutzt sie für 
einen großen Teil der Baumasse (Edeka-Markt) die Topographie des Geländes aus 
und bringt sie unter die Oberfläche.  
Der Parkplatz wird durch entsprechende Oberflächengestaltung (z. B. Rasenfugen-
pflaster in den Stellflächen) und zahlreiche Baumpflanzungen nur eine sehr geringe 
Wärmelast darstellen. Insbesondere die Baumpflanzungen tragen teilweise sogar 
zur Kaltluftentstehung bei. 
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Zu 4 ) Änderung des Stadtbildes: 

Während die Bebauung entlang der Burscheider Straße sich relativ geschlossen dar-
stellt, prägen im Bereich der Wuppertalstraße vorwiegend Solitäre das Stadtbild. Der 
historische Ortskern entlang der Burscheider Straße ist geprägt von kleinteiligen Hof-
strukturen, die sich in Teilen bis in die zweite und dritte Baureihe erstrecken. 
 
Darauf nimmt der neue Baukörper Bezug. Der neue Markt wird so auf dem Grund-
stück platziert, dass er sich stadtgestalterisch einfügt. Die Vorderseite hebt sich einge-
schossig aus dem Gelände heraus und ist von einer davor befindlichen Stellplatzanla-
ge gut erreichbar. Die Rückseite des Baukörpers verschwindet aufgrund der topogra-
phischen Situation nahezu vollständig im Gelände. Die Dachfläche des Marktes, die 
aufgrund des Gefälles in Teilbereichen etwa auf dem Höhenniveau der Wuppertal-
straße liegt, soll mit drei Gebäuden bebaut werden, die sich von den Abmessungen, 
der Höhenentwicklung (Trauf- und Firsthöhen), der Dachform aber auch der hofartigen 
Anordnung in das Umfeld gut einfügen. 
 
Dieser differenzierte Baukörper wird durch überbaubare Flächen und Festsetzungen 
zur Höhenentwicklung, Dachform und –neigung im Bebauungsplan festgeschrieben. 
Werbeanlagen werden über eine Festsetzung so eingeschränkt, dass sie sich dem 
Bauvorhaben unterordnen und keine störende Wirkung von ihnen auf das Stadtbild 
ausgeht. 
 
Denkmalschutz  
Ca. 200 m vom Plangebiet entfernt befindet sich der historische Stadtkern von Ber-
gisch Neukirchen, der stark geprägt ist von denkmalgeschützten Bauten, die sich 
schwerpunktmäßig um die evangelische Kirche aber auch längs der Burscheider 
Straße gruppieren. Dieses Ensemble aus vorwiegend Fachwerkhäusern ist auch 
geprägt von kleinteiligen Hofstrukturen, die sich in Teilen bis in die zweite und dritte 
Baureihe erstrecken. Ein östlicher Ausläufer dieses städtebaulichen Ensembles ist 
das eingetragene Baudenkmal, Burscheider Straße 103, welches ca. 50 m südlich 
vom Plangebiet entfernt liegt. Für dieses greift der Umgebungsschutz gemäß 
§ 9 Abs. 1b DSchG. Ein gem. §§ 5, 6 DSchG unter Schutz gestellter Denkmalbe-
reich liegt jedoch nicht vor.  
Durch die Kombination von unterschiedlichen überbaubaren Flächen mit unter-
schiedlichen Höhenfestsetzungen werden die Baukörperteile differenziert sowohl in 
ihrer horizontalen als auch vertikalen Ausdehnung begrenzt. Insgesamt soll damit 
das Einfügen des Bauvorhabens und besonders der Bauten auf dem Vollsortimenter 
in das auch durch ein Denkmal (Burscheider Straße 103) geprägte Umfeld sicherge-
stellt werden. 
 
Einzelhandel:  
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan V 19/II „Supermarkt Bergisch Neukirchen“ soll 
die planungsrechtlichen Grundlagen schaffen, die eine Modernisierung und Anpas-
sung des Nahversorgungsangebotes durch bedarfsorientierte bauliche Änderungen 
ermöglichen. Der Bebauungsplan zielt damit auf die Fortentwicklung vorhandener Ort-
steile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche und damit 
auf einen Grundsatz der Bauleitplanung im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 4 Baugesetzbuch.  
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Sowohl aus Sicht der Verwaltung, der IHK, der Wirtschaftsförderung Leverkusen als 
auch des potentiellen Betreibers ist jedoch in dem betrachteten Standortbereich nur 
ein großflächiger Markt nachhaltig tragfähig. 

 
Zu „Zusammenfassung“: 

Grundsätzlich ist die Bebaubarkeit außerhalb des Plangebietes nicht Bestandteil 
dieses Verfahrens. Der Rat der Stadt Leverkusen als Träger der Planungshoheit hat 
in seinen Beratungen eindeutig signalisiert, den grünen Charakter von Bergisch 
Neukirchen langfristig zu erhalten. Es ist vorgesehen, die für das Vorhaben 
notwendige Wandlung der Grünfläche in Baufläche durch die Rücknahme anderer 
Bauflächen in Bergisch Neukirchen im Flächennutzungsplan zu kompensieren. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung wird nicht gefolgt. 
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I / B 2: Schreiben des Amtes für Bodendenkmalpflege vom 13.12.2011 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Der gewünschte Hinweis wird in den Bebauungsplan übernommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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I / B 3: Schreiben des Amtes für Denkmalpflege im Rheinland vom 19.12.2011 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Bei dem vom LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – als Denkmalbereich nach 
§ 2 (3) Denkmalschutzgesetz – DSchG – bewerteten Bereich handelt es sich um den 
historischen Stadtkern von Bergisch Neukirchen, der stark geprägt ist von denkmalge-
schützten Bauten, die sich schwerpunktmäßig um die evangelische Kirche aber auch 
längs der Burscheider Straße gruppieren. Hinzu kommen die anschließenden Grünflä-
chen. Eine Denkmalbereichssatzung liegt für diesen Bereich jedoch nicht vor und wird 
auch nicht für erforderlich erachtet. Es liegt auch das vom LVR – Amt für Denkmal-
pflege – erwähnte Gutachten weder bei der Unteren Denkmalbehörde noch beim LVR 
– Amt für Denkmalpflege – vor. Insofern ist der Hinweis auf ein Gutachten hinsichtlich 
eines Denkmalbereichs nach § 2 (3) DSchG falsch. 
 
Das Plangebiet liegt ca. 200 m vom historischen Zentrum entfernt. In unmittelbarer 
Nähe des Plangebietes befinden sich die Baudenkmäler Burscheider Straße 103, 105, 
109 und 111. Für diese greift der Umgebungsschutz gemäß § 9 Abs. 1b DSchG. Die-
ses Ensemble aus Fachwerkhäusern ist auch geprägt von kleinteiligen Hofstrukturen, 
die sich in Teilen bis in die zweite und dritte Baureihe erstrecken.  
 
Das Bebauungskonzept greift diese Struktur auf, indem die Dachfläche des Marktes, 
der überwiegend im Gelände verschwindet, mit drei Gebäuden bebaut wird, die sich 
von den Abmessungen, der Höhenentwicklung (Trauf- und Firsthöhen), der Dachform 
aber auch der hofartigen Anordnung in das Umfeld gut einfügen. 
 
Im Bereich der Wuppertalstraße ist aufgrund der Entfernung und der in den letzten 
Jahrzehnten erfolgten Geländeveränderungen (Aufschüttung Wuppertalstraße etc.) 
und Neubaumaßnahmen ein direkter Zusammenhang mit dem potentiellen Denkmal-
bereich nicht mehr erkennbar. 
 
Zusammen mit der denkmalgerechten Gestaltung des Vorhabens und den Vorzügen 
bzgl. der Stärkung der Nahversorgung und grundsätzlich dem Erhalt der Ortslage ist 
damit die Realisierung des Vorhabens vertretbar. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung wird nicht gefolgt. 
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I / B 4: Schreiben der PLEDOC vom 21.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die PLEDOC wurde wie gewünscht am weiteren Verfahren beteiligt. 
Die Maßnahmen für Natur und Umwelt im näheren Umfeld des Plangebietes werden 
durch den Investor umgesetzt. 
Die externen Ersatz-/ Ausgleichsmaßnahmen werden auf städtischen Flächen östlich 
des Plangebietes (Gemarkung Bergisch Neukirchen Flur 10, Flurstücke 691 und 695, 
Flur 9, Flurstück 83 und Teilflächen der Flurstücke 71, 395, 398, 399) umgesetzt. 
Eine Betroffenheit von Versorgungsanlagen der Open Grid Europe ist nicht gegeben. 
Gleichwohl ist die PLEDOC vor Umsetzung der Maßnahmen zu informieren. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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 I / B 5: Schreiben der Landwirtschaftskammer NRW vom 22.12.2011 
 

 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und in der Umweltprüfung berücksichtigt. 
Die Landwirtschaftskammer NRW wurde wie gewünscht am weiteren Verfahren betei-
ligt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung wird gefolgt. 



 
 
 

55 
 

I / B 6: Schreiben der technischen Betriebe Leverkusen vom 07.12.2011 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Versickerungsfähigkeit des Bodens wurde durch hydrologische Untersuchungen 
des Ingenieurbüro Müller (Hilden) nachgewiesen. Zur Sicherstellung des geplanten 
Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes wird eine Festsetzung zur Beseitigung des 
Niederschlagswassers in den Plan aufgenommen. Zusätzlich werden Vorgaben für 
Dachbegrünungen gemacht. Der Antrag auf Einleitung des anfallenden Niederschlags- 
wassers in das Grundwasser wurde zwischenzeitlich gestellt und genehmigt.  
Weiterhin wurde festgestellt, dass der vermutete Durchlass in der Wuppertalstraße 
nicht durchgeht, sondern im Kanalnetz endet. Insofern wurde die Idee der Umnutzung 
als „Querungshilfe“ für Kleintiere nicht weiterverfolgt. Da der Durchlass auch im Rah-
men der Entwässerung des Neubauvorhabens keine Funktion hat, soll er in Abstim-
mung mit der TBL in diesem Zuge geschlossen werden.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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I / B 7: Schreiben der Wirtschaftsförderung Leverkusen vom 21.12.2011 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis an den Investor und Eigentümer der freiwerdenden 
Immobilie weitergeleitet.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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I / B 8: Schreiben der Kampfmittelbeseitigungsdienstes vom 08.12.2011 
 

 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Der gewünschte Hinweis wurde in den Bebauungsplan übernommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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I / B 9: Schreiben der Industrie- und Handelskammer zu Köln vom 25.11.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Anpassung des Nahversorgungszentrums in Bergisch Neukirchen im Nahversor-
gungskonzept soll im Rahmen der nächsten Änderung erfolgen. Um mögliche negati-
ve Auswirkungen auf andere Versorgungsbereiche auszuschließen, wurde im April / 
Mai 2012 von Stadt + Handel, Dortmund zu dem Vorhaben eine städtebauliche und 
raumordnerische Verträglichkeitsanalyse durchgeführt. Um die Einhaltung der Ergeb-
nisse sicherzustellen, wurde im Bebauungsplan eine maximal zulässige Verkaufsflä-
che  festgesetzt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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I / B 10: Schreiben des Polizeipräsidium Köln vom 19.12.2011 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Der gewünschte Hinweis wurde an den Investor weitergeleitet.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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